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An

Nationaler Abwicklungsfinanzierungsmechanismus (NAF)
flr bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen
Otto-Wagner-Platz 5

1090 Wien

Bericht iiber die Erstellung der Bilanz zum 31.12.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung
2025

Wir haben auftragsgemafB die nachstehende Bilanz zum 31.12.2025 und Gewinn- und Verlustrechnung
2025 des Nationalen Abwicklungsfinanzierungsmechanismus (NAF) flr bestimmte Wertpapierfirmen und
EU-Zweigstellen auf Grundlage der Buchflihrung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den
anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage fir die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Blicher und
Bestandsnachweise, die wir auftragsgemaB nicht auf OrdnungsmaBigkeit oder Plausibilitdt geprift haben,
sowie die uns erteilten Auskilinfte. Die Buchflihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des
Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB und den erganzenden Bestimmungen des FMABG sowie
des BaSAG liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlusspriifung noch eine priiferische Durchsicht des Abschlusses noch
eine sonstige Prifung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge
keine Zusicherung (Bestatigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl fir die Richtigkeit als auch fir die Vollstandigkeit der uns zur Verfligung gestellten
Unterlagen und Auskiinfte verantwortlich. Die von Ihnen unterfertigte Vollstandigkeitserkldrung,
wonach uns die gesetzlichen Vertreter bestatigen, dass uns alle zur Erstellung eines Abschlusses, der einen
getreuen Einblick in die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage ermdglicht, erforderlichen Unterlagen und
Auskinfte erteilt wurden, haben wir zu unseren Akten genommen.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 ,,Grundsatze fiir die
Erstellung von Abschliissen™ durchgefihrt. Flir den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen
Auftragsbedingungen (AAB) flr Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftspriifer (KSW) in der Fassung vom 18.04.2018 (siehe Beilage).

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des
Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. der AAB fiir
Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausflihrungen zur Haftung auch gegenliber Dritten
(Haftungsbeschrankung auf das Zehnfache der Mindestversicherungssumme der
Berufshaftpflichtversicherung gemaB § 11 WTBG).

Gesellschaftssitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 81343 y, DVR 0008117, WT-Code 800448, UID: ATU16070007
Es gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen fiir Wirtschaftstreuhandberufe (www.deloitte.at).

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" (,DTTL"), deren
Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind
rechtlich selbststandige und unabhangige Unternehmen. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt keine
Dienstleistungen fur Kunden. Unter www.deloitte.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer
Mitgliedsunternehmen.



Nationaler Abwicklungsfinanzierungsmechanismus (NAF)
fir bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen

Aktiva

A. UMLAUFVERMOGEN

I.) Sonstige Forderungen und Vermdgensgegenstande
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

II.) Bankguthaben

Bilanz zum 31. Dezember 2025
(Betrage in EUR)

A. MITTELAUSSTATTUNG

190,00 Mittelausstattung NAF
0,00

B. VERBINDLICHKEITEN

3.583,34 sonstige Verbindlichkeiten

3.773,34 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

3.773,34

Wien, am 01. April 2026 e.h. Mag. Helmut Ettl

Abschnitt II

Passiva

3.583,34
3.583,34
190,00
190,00
0,00
190,00
3.773,34

e.h. Mag. Mariana Kuhnel, M.A.



Nationaler Abwicklungsfinanzierungsmechanismus (NAF) Abschnitt III
flr bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr 2025
(Betrage in EUR)

1. sonstige betriebliche Ertrage
2. sonstige betriebliche Aufwendungen
3. Zwischensumme aus Z2 1 bis Z 2

4. Jahresiiberschuss

Wien, am 01. April 2026

e.h. Mag. Helmut Ettl

2.090,00

-2.090,00

0,00

0,00

e.h. Mag. Mariana Kihnel, M.A.



STEUERBERATER
D WIRTSCHAFTSPRUFER

Allgemeine
Auftragsbedingungen
far Wirtschaftstreuhandberufe
(AAB 2018)

Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprifer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Praambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag Uber
vom zur Ausibung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Ausiibung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Tatigkeiten als auch die Besorgung oder Durchfiihrung von
Rechtsgeschéften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der 8§ 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,Auftragnehmer”, zum anderen
LAuftraggeber” genannt).

2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen fur
Wirtschaftstreuhandberufe  gliedern  sich  in  zwei Teile: Die
Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten fur Auftrége, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers
(Unternehmer iSd KSchG) gehdrt. Fir Verbrauchergeschéfte geméan
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
der derzeit gultigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine
abweichenden Bestimmungen fiir diese enthalt.

3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel mdglichst nahe kommt,
zu ersetzen.

L.TEIL
1. Umfang und Ausfiihrung des Auftrages

1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftichen  Auftragsvereinbarung  zwischen  Auftraggeber  und
Auftragnehmer. Fehlt diesbeziiglich eine detaillierte  schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstatigkeit folgende Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fur die Einkommen- oder
Koérperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlisse und sonstiger, fur die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdricklich anders vereinbart, sind die fur die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.

b) Prifung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklarungen.

¢) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.

Erhalt der Auftragnehmer fur die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu
honorieren.

) Soweit die  Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklarung(en) zum ibernommenen Auftrag zahlt, gehort dazu
nicht  die Uberpriifung etwaiger besonderer  buchméaRiger
Voraussetzungen sowie die Prifung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Beginstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hierliber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemaR 8§ 2
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Abséatze (2) bis (4) gelten nicht bei
Sachverstandigentatigkeit.
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(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklarung uber den Umfang des
Auftrages hinaus.

@) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchfihrung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfullungsgehilfen
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchfihrung des
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelméaRiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tatigkeit
unterstiitzen, unabhangig von der Art der rechtsgeschaftlichen Grundlage.

8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen
ausschlieBlich dsterreichisches Recht zu beriicksichtigen; auslandisches
Recht st nur bei ausdricklicher schrifticher Vereinbarung zu
beruicksichtigen.

9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
schriftlichen als auch mindlichen beruflichen AuRerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch fur in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafur Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfligung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden durfen. Diesbeziglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschlieBlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behorde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er — mangels ausdriicklicher gegenteiliger
Vereinbarung — lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmachtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklarung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die wahrend des
Auftragsverhdltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
wahrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhdltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschaftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des libernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklarungspflicht des Auftraggebers; Vollstéandigkeitserklarung

1) Der Auftraggeber hat dafur zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle fiir die Ausfihrung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgéangen und Umstanden Kenntnis gegeben
wird, die fiir die Ausfuhrung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.
Dies gilt auch fir die Unterlagen, Vorgange und Umsténde, die erst
wahrend der Tatigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskinfte und
Ubergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig und vollstandig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt
dies auch fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

?3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollstandigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen
im Falle von Prifungen, Gutachten und Sachverstandigentéatigkeit
schriftlich zu bestatigen.

4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlissen und anderen
Abschlussen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen fir den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitplane fur die
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind
bestmdgliche Schatzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt fiir etwaige Honorarschatzungen: diese werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Gililtigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.



3. Sicherung der Unabhéangigkeit

Q) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhangigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefahrdet wird, und hat selbst jede Gefahrdung dieser
Unabhangigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere fir Angebote auf
Anstellung und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rechnung zu
Ubernehmen.

2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfir
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Leistungen (sowohl Prifungs- als auch
Nichtpriifungsleistungen) zum Zweck der Uberpriifung des Vorliegens von
Befangenheits- oder AusschlieRungsgrinden und Interessenkollisionen in
einem allfalligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehért, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die Ubrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch
ins Ausland Ubermittelt werden. Hierfur entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemaRl § 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdriicklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prifungen und
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskiinfte und Stellungnahmen, einschliel3lich Berichte, (allesamt
Wissenserklarungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger
Erfillungsgehilfen oder Substitute (,berufliche AuRerungen*) sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche AuRerungen in
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung &hnlicher Formen der elektronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabefahig und nicht mindlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, Ubermittelt oder bestétigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschlieRlich fur berufliche AuRerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen AuRerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser tragt der Auftraggeber.

) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlusselter Form vornimmt. Der
Auftraggeber erklart, uber die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikation ~ verbundenen  Risiken (insbesondere  Zugang,
Geheimhaltung, Verénderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittlung)
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen
Erfillungsgehilfen oder Substitute haften nicht fiir Schaden, die durch die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon — insbesondere in
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation — nicht immer
sichergestellt. Auftrage und wichtige Informationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht
(fern-)miindlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdricklich bestatigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebestdtigungen gelten nicht als solche
ausdriicklichen Empfangsbestatigungen. Dies gilt insbesondere fir die
Ubermittlung von Bescheiden und anderen Informationen tber Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungen miissen daher per Post oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Ubergabe von Schriftstiicken an
Mitarbeiter auRerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 elDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfullt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche  Informationen elektronisch  (zB per E-Mail)
ubermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

Q) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass die im
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten,
Organisationsplane, Entwirfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur fir Auftragszwecke (z.B. gemaR 8§ 44 Abs 3 EStG 1988)
verwendet werden. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch
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mundlicher beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

2) Die Verwendung schriftlicher als auch mundlicher beruflicher
AuRerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulassig; ein
VerstoR berechtigt den Auftragnehmer zur fristiosen Kiindigung aller noch
nicht durchgefiihrten Auftrage des Auftraggebers.

®3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einrdumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Méngelbeseitigung

1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtréglich
hervorkommende Unrichtigkeiten und Méangel in seiner schriftlichen als
auch miindlichen beruflichen AuRerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverziglich zu verstandigen. Er ist berechtigt, auch
liber die urspriingliche berufliche AuBerung informierte Dritte von der
Anderung zu verstandigen.

2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. — falls eine schriftliche berufliche AuRerung nicht
abgegeben wird — sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tatigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlagen der Nachbesserung
etwaiger Mangel Anspruch auf Minderung. Soweit daruber hinaus
Schadenersatzanspriiche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

1) Samtliche Haftungsregelungen gelten fur alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhdltnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhdltnis (einschlieBlich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

2) Im Falle grober Fahrlassigkeit betrégt die Ersatzpflicht des
Auftragnehmers hochstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung geman §
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

®3) Die Beschrankung der Haftung gemaf Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Ricksicht darauf, ob Schaden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen
beruht. Weiters ist, auBer bei vorsatzlicher Schadigung, eine Haftung des
Auftragnehmers fiir entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben-
oder ahnliche Schaden, ausgeschlossen.

4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spatestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Primé&r)Schadens nach dem anspruchsbegriindenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Verjahrungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsméaRigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfiihrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Ruicksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorséatzlich gehandelt haben.

(6) In Féllen, in denen ein férmlicher Bestatigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjahrungsfrist spatestens mit Erteilung des
Bestatigungsvermerkes zu laufen.

) Wird die Tétigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbeitenden Unternehmens, durchgefuhrt, so  gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers dariiber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewadhrleistungs- und Schadenersatzanspriiche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur fur Verschulden bei der
Auswabhl des Dritten.

8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenuber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese tiber diesen Umstand ausdriicklich aufzuklaren. Soweit



ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zuléssig ist oder eine
Haftung gegentber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise
ubernommen wurde, gelten subsidiar diese Haftungsbeschrankungen
jedenfalls auch gegenuber Dritten. Dritte konnen jedenfalls keine
Anspriiche stellen, die Uber einen allfalligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. Die Haftungshdchstsumme gilt nur insgesamt einmal fiir alle
Geschadigten, einschlieBlich der Ersatzanspriche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschéadigt worden sind; Geschadigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von samtlichen Anspriichen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch miindlicher
beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

9) Punkt 7 gilt auch fiir allféllige Haftungsanspriiche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis gegenuber Dritten
(Erfullungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Substituten des Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

1) Der Auftragnehmer ist gemén § 80 WTBG 2017 verpflichtet, Uber
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit flr
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche AuRerungspflichten entgegen stehen.

2) Soweit es zur Verfolgung von Anspruchen des Auftragnehmers
(insbesondere Anspriiche auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspriichen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer  von  seiner beruflichen  Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche AuRerungen (iber die Ergebnisse seiner Tatigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushandigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO®) hinsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem
Auftragnehmer Uberlassene Materialien (Papier und Datentrager) werden
grundsétzlich nach Beendigung der diesbeziiglichen Leistungserbringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte
ubergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemafen Dokumentation
seiner Leistungen bendtigt oder es rechtlich geboten oder berufsiblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstiitzt, die
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegeniiber Betroffenen zu erfiillen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatséchlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt, fur den Aufwand der fur Auskinfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis anféllt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegeniber
Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Rucktritt und Kiindigung (,Beendigung*)

1) Die Erklarung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erléschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist, konnen die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag tber, wenn
auch nicht ausschlieBlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalvergutung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist) zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

4) Nach Erklarung der Beendigung eines Dauerauftrags — sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstandige Ausfiihrung innerhalb der Beendigungsfrist (grundséatzlich)
mdglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern samtliche erforderlichen
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Unterlagen rechtzeitig zur Verfligung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

5) Waéren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige,
Ublicherweise nur einmal jéhrlich zu erstellende Werke (z.B.
Jahresabschlusse, Steuererklarungen etc.) fertig zu stellen, so zéhlen die
Uber 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdriicklichem Einverstéandnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemaR Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdricklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausfiihrungshindernissen

@) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristiosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfiihrung
des Auftrages verlangt, die, nach begriindetem Dafurhalten des
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsiiblichen Grundsatzen
entspricht. Seine Honoraranspriiche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begriinden auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kiindigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

2) Bei Vertragen Uber die Fuhrung der Bucher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose
Beendigung durch den Auftragnehmer geman Punkt 10 (1) zuléssig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemaf Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

1) Unterbleibt die Ausfuhrung des Auftrages (z.B. wegen Ruicktritt oder
Kindigung), so gebihrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstéande,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloRes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbeziglich auBer Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterléasst.

) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebihrt das vereinbarte
Entgelt fur den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Grinden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

?3) Unterbleibt eine zur Ausfuhrung des Werkes erforderliche
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklarung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemaf Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsaufldsung gemaf Punkt 10. (2) durch
den Auftragnehmer behalt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch
fur drei Monate.

12. Honorar

1) Sofern nicht ausdriicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemaR § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Hohe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die &lteste Schuld anzurechnen.

2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betragt eine
Viertelstunde.

?3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachtraglich hervorgekommene besondere
Umsténde oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
fuhren (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die
Umsatzsteuer zusétzlich. Beispielhaft aber nicht abschlieRend im
Folgenden (7) bis (9):

@) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zéhlen auch belegte oder
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diaten, Kilometergeld, Kopierkosten und &hnliche Nebenkosten.

8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zahlen die
betreffenden Versicherungspramien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen fir die Erstellung von Berichten, Gutachten ua.
anzusehen.

(10) Fur die Ausfuhrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern tbertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tatigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschisse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung féllig. Fir
Entgeltzahlungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werden,
kénnen Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmergeschaften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Hohe.

(12) Die Verjahrung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit spaterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Biicher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkirzung tber die Hélfte fir Geschéfte unter
Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Auftragen betreffend die Fuhrung der Bicher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstatigkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Prifungen aller Art einschlieBlich der Abschluss
von Vergleichen uber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung u& gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
fur ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 12. (15) genannten Tétigkeiten, insbesondere Feststellungen
Uber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschiusse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tatigkeit von der Zahlung dieser Vorschiisse abhangig
machen. Bei Dauerauftragen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung friherer Leistungen (sowie allfalliger Vorschiisse geman
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngemaf.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
aufler bei offenkundigen wesentlichen Mangeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zuriickhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersétze und Vorschisse (Vergiitungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergitungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zulassig.

13. Sonstiges

1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche
Zurlckbehaltungsrecht (8 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das
Zuruckbehaltungsrecht zu Unrecht ausgelibt, haftet der Auftragnehmer
grundsétzlich gemaR Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Héhe
seiner noch offenen Forderung.

2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge
der Auftragserfullung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ahnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfiillung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe samtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, fir die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhénder, die
Daten zu léschen. Fiir die Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer
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Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemang). Ist
eine Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Griinden unmdglich oder
untunlich, kdnnen diese ersatzweise im Vollausdruck ubergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafir nicht zu.

?3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
Tatigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fur den
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und fur die Schriftstiicke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und fur
Schriftstiicke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den fur den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwasche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zurtickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber tbermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemaf).

4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer (bergebenen
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung Ubergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
Ubergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurtickstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
sinngemaf). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren
nicht fir Folgen aus Beschadigung, Verlust oder Vernichtung der
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fallige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdrucklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder kiinftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verstdndigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erflllungsort, Gerichtsstand
1) Fur den Auftrag, seine Durchfihrung und die sich hieraus
ergebenden Anspriiche gilt ausschlieBlich dsterreichisches Recht unter

Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

2) Erfillungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

?3) Gerichtsstand ist — mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung — das sachlich zusténdige Gericht des Erfillungsortes.



1. TEIL
15. Erganzende Bestimmungen fur Verbrauchergeschéfte

Q) Fir Vertrage zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

2) Der Auftragnehmer haftet nur fur vorsatzliche und grob fahrlassig
verschuldete Verletzung der tibernommenen Verpflichtungen.

?3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlassigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

4) Punkt 6 Abs 2 (Frist fir Mangelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspriiche innerhalb einer
bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rucktrittsrecht gemaf § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung nicht in den vom
Auftragnehmer dauernd benutzten Kanzleiraumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten. Dieser Rucktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklart werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung Uber das Ricktrittsrecht enthalt, an den Verbraucher,
fruhestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das
Ruicktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschaftliche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks SchlieBung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Vertragen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie Ublicherweise von Auftragnehmern auf3erhalb
ihrer Kanzleirdume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht tbersteigt.

Der Ricktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genlgt, wenn der Verbraucher ein Schriftstiick, das seine
Vertragserklarung oder die des Auftragnehmers enthalt, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurtickstellt, der erkennen lasst, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es geniigt, wenn die Erklarung innerhalb einer Woche
abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemaf § 3 KSchG vom Vertrag zuriick, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zuriickzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nitzlichen
Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
verglten, soweit sie ihm zum klaren und tUberwiegenden Vorteil gereichen.

GemanR § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspriiche unberihrt.
(6) Kostenvoranschlage gemaf § 5 KSchG:

Fir die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewahrleistet, wenn nicht das
Gegenteil ausdricklich erklart ist.

) Méangelbeseitigung: Punkt 6 wird erganzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erflllen, an dem Ort, an dem die Sache ibergeben worden ist. Ist es fiir
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Ubersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewdhnlichen
Aufenthalt oder ist er im Inland beschéftigt, so kann fur eine Klage gegen
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zusténdigkeit
eines Gerichtes begriindet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewdhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschaftigung liegt.
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9) Vertrage uber wiederkehrende Leistungen:

(a) Vertrage, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die
fur eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kundigen.

(b) Istdie Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der VertragsschlieBung
bestimmt sind, so kann der erste Kindigungstermin bis zum Ablauf des
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertragen kann die
Kundigungsfrist auf hdchstens sechs Monate verlangert werden.

(c) Erfordert die Erfillung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spatestens bei der VertragsschlieBung bekannt
gegeben, so kdnnen den Umstanden angemessene, von den in lit. a) und
b) genannten abweichende Kiindigungstermine und Kiindigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kindigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum néchsten nach Ablauf der
Kundigungsfrist liegenden Kindigungstermin wirksam.
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3. Bestatigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Priifungsurteil

Wir haben den beigefiigten Jahresabschluss der Einrichtung

Nationaler Abwicklungsfinanzierungsmechanismus (NAF)
fiir bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen,
Finanzmarktaufsichtsbehorde,

Wien,

(im Folgenden auch kurz "Einrichtung genannt)

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das an diesem
Stichtag endende Geschaftsjahr gepriift.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein moglichst
getreues Bild der Vermégens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage der Einrichtung
Nationaler Abwicklungsfinanzierungsmechanismus (NAF) flir bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen fur das
an diesem Stichtag endende Geschéftsjahr in Ubereinstimmung mit den 6sterreichischen unternehmensrechtlichen
Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 123 BaSAG in Verbindung mit dem § 18 FMABG.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen Grundsétzen ordnungsmaéBiger
Abschlussprifung durchgefiihrt. Diese Grundsatze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing
(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt ,Verantwortlichkeiten
des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses® unseres Bestdtigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von der Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen
unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des
Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unser

Priifungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter der Finanzmarktaufsichtsbehdrde als Abwicklungsbehdrde sind verantwortlich fir die
Aufstellung des Jahresabschlusses und dafiir, dass dieser in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen
unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 123 BaSAG in Verbindung

mit dem § 18 FMABG ein mdglichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt.
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Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund

von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daflir verantwortlich, die Fahigkeit der
Einrichtung zur Fortflhrung der Geschaftstatigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Geschéaftstatigkeit - sofern einschldagig - anzugeben, sowie daflir, den Rechnungslegungsgrundsatz
der Fortfihrung der Geschéftstatigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder

die Einrichtung zu liquidieren oder die Geschaftstatigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsichtsbehérde ist verantwortlich fiir die Uberwachung des

Rechnungslegungsprozesses der Einrichtung.

Verantwortlichkeiten des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist, und einen
Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaB an
Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen Grundsatzen
ordnungsmaBiger Abschlussprifung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgefiihrte Abschlusspriifung eine
wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen
Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder
insgesamt vernlinftigerweise erwartet werden konnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprifung in Ubereinstimmung mit den &sterreichischen Grundsdtzen ordnungsmaBiger
Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, Uben wir wdhrend der gesamten Abschlussprifung

pflichtgemaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Dariber hinaus gilt:

e Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtimern im Abschluss, planen Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, fiihren sie
durch und erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unser
Prifungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist hoher als ein aus Irrtimern resultierendes, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellungen oder
das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

e Wir gewinnen ein Verstandnis von den fir die Abschlussprifung relevanten internen Kontrollen, um
Priifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstédnden angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Einrichtung abzugeben.

o Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschatzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhangende Angaben.
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e Wir ziehen Schlussfolgerungen lber die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortfihrung der Geschaftstatigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten
Priifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die erhebliche Zweifel an der Fahigkeit der Einrichtung zur Fortflihrung der Geschéaftstatigkeit aufwerfen
kénnen. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
in unserem Bestatigungsvermerk auf die dazugehoérigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten
Prifungsnachweise. Zuklinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch die Abkehr der Einrichtung von der
Fortflihrung der Geschaftstatigkeit zur Folge haben.

e Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschlieBlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse in einer Weise
wiedergibt, dass ein moglichst getreues Bild erreicht wird.

e Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsichtsbehérde unter anderem (ber den geplanten
Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprifung sowie (Uber bedeutsame
Prifungsfeststellungen, einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in den internen Kontrollen, die wir wahrend

unserer Abschlussprifung erkennen, aus.

Wien, 1. April 2026

CONTAX Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftspriifungs- und Steuerberatungsgesellschaft
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qualifiziert elektronisch signiert qualifiziert elektronisch signiert
Mag. Othmar Eberhart Mag. Werner Prenner
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in der von uns bestétigten Fassung erfolgen. Dieser
Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den deutschsprachigen und vollsténdigen Jahresabschluss. Fir abweichende Fassungen sind die
Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.



	AFM NAF JA 2025 Website
	NAF Deckblatt 
	NAF Inhaltsverzeichnis
	NAF Erstellungsbericht
	NAF Bilanz e.h
	NAF Guv e.h
	AAB 2018

	AFM NAF-Bestätigungsvermerk Wirtschaftsprüfer 2025

